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Die GWDG

Gesellschaft für wissenschaftliche 
Datenverarbeitung mbH Göttingen

gegründet 1970, Gesellschafter:

 Georg-August-Universität Göttingen 
Stiftung öffentlichen Rechts

 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e. V. München
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Aufgaben der GWDG

Hochschulrechenzentrum für die Universität 
Göttingen

IT-Kompetenzzentrum für die Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) weltweit

eScience-Infrastruktur mit z. B.

 zuverlässigen Kommunikationssystemen
 Hochleistungs- und Parallelrechnern
 Authentifizierungssystemen
 sicherer und langfristiger Archivierung
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Datensicherheit und 
Datenschutz

Datensicherheit
Backup, RAID-Systeme, Redundanz

Datenschutz
Schutz des Einzelnen vor einer 
Beeinträchtigung seines
Persönlichkeitsrechts (BDSG § 1 (1))
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Datenschutz bei der GWDG

Zugrundeliegendes Gesetz: BDSG

Auftragsdatenverarbeitung (§ 11)

Bestellung eines Beauftragten für den 
Datenschutz (§ 4f)

Aufsichtsbehörde (§ 38): Landesbeauftragter 
für den Datenschutz Niedersachsen
(seit 01.02.2007)
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Aufgaben des Datenschutz- 
beauftragten bei der GWDG

„Datenschutzregister“ (§ 4e)

Einordnung in Schutzstufen (LfD Nds)

Vorabkontrolle (§ 4d (5))

Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 5)

Beachtung der 10 (- 2) Gebote (Anlage § 9 S1)
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„Datenschutzregister“ (1)

Nach § 4e erforderliche Angaben:

1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle
2. Inhaber, Vorstände, ..., Leitung der DV
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle
4. Zweck der Datenverarbeitung
5. betroffene Personengruppe und deren Daten
6. Empfänger der Daten
7. Regelfristen für die Löschung der Daten
8. geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

9. Beschreibung zur Beurteilung der Sicherheit 
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„Datenschutzregister“ (2)

Einrichtung eines „Datenschutzregisters“ für die 
MPG, zusammen mit dem Beauftragten für den 
Datenschutz der MPG

Vollständige Bearbeitung über das WWW

Basis: Lotus-Datenbank 
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„Datenschutzregister“ (3)
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„Datenschutzregister“ (4)
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„Datenschutzregister“ (5)
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„Datenschutzregister“ (6)
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Schutzstufen (LfD Nds)

Klassifizierung schutzwürdiger Belange:

Stufe A: Frei zugängliche Daten
z. B. Adressbücher, Mitgliederverzeichnisse

Stufe B: Berechtigtes Interesse des
 Einsichtnehmenden

z. B. beschränkt zugängliche öffentliche Dateien 

Stufe C: Beeinträchtigung der gesellschaftlichen
Stellung oder der wirtschaftlichen
Verhältnisse
z. B. Einkommen, Sozialleistungen, Ordnungswidrigkeiten

Stufe D: Erhebliche Beeinträchtigung der Stufe C
Stufe E: Beeinträchtigung von Gesundheit, Leben

oder Freiheit
z. B. Daten über mögliche Opfer einer strafbaren Handlung
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Vorabkontrolle

Prüfung vor Beginn der Verarbeitung bei 
besonderen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der Betroffenen

Beispiel:
Einführung einer Videoüberwachung
(§ 6b)
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Datengeheimnis

Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden nach § 5 auf das Datengeheimnis 
verpflichtet:

„Es ist Ihnen untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten 
oder zu nutzen (Datengeheimnis). Das 
Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung Ihrer Tätigkeit fort.“
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10 (- 2) Gebote

Gelten als veraltet:

1. Zutrittkontrolle
2. Zugangskontrolle
3. Zugriffskontrolle
4. Weitergabekontrolle
5. Eingabekontrolle
6. Auftragskontrolle
7. Verfügbarkeitskontrolle
8. getrennte Zwecke getrennt verarbeiten
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Ersatz der 10 (- 2) Gebote

Schutzziele der Informationssicherheit

Vertraulichkeit
Informationen und Funktionen nur für berechtigten Personenkreis

Integrität
Unversehrtheit von Informationen, korrekte Ergebnisse der Funktionen

Verfügbarkeit
Nutzung im benötigten Zeitraum mit der erforderlichen Güte

Authentizität
Überprüfbarkeit von Echtheit, Zuverlässigkeit und Zurechenbarkeit

Verbindlichkeit
Verarbeitung ist nachvollziehbar und beweisbar (revisionsfähig)
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DSB und AGG

Verbot der Diskriminierung hinsichtlich der 
Merkmale Geschlecht, Alter, Behinderung, 
ethnische Herkunft, sexuelle Identität, Religion 
und Weltanschauung im gesamten 
Arbeitsverhältnis durch das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von 
Diskriminierungen

Überprüfung der bestehenden Daten
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Kontrolle durch 
Aufsichtsbehörde

Aufsichtsbehörde kontrolliert die Einhaltung der 
Datenschutzgesetze

Letzte Kontrolle: 03. - 04.03.1993 (!)
durch damalige Aufsichtsbehörde
Bezirksregierung Braunschweig

Unangenehmes Erlebnis!
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DSB und Betriebsrat

Ist die Bestellung des Beauftragten für den 
Datenschutz mitbestimmungspflichtig?

Darf der Beauftragte für den Datenschutz den 
Betriebsrat kontrollieren?

Das Verhältnis DSB – Betriebsrat ist gesetzlich 
nicht geregelt!


